
Christina Bürzle starb am 18. Mai 1851 in Rüthi
(SG).!* Maria Sabina Portalis war dort Haushälterin
von Pater Gregor Göldi gewesen.'&gt; Im Sterbebuch von
Rüthi ist zudem — gemäss damaligem Wissensstand —

zu lesen: «Vater und Mutter sind unbekannt; die Ver-
storbene war ein Findelkind.»!° Aus heutiger Sicht
bleibt das Faktum, dass der Vater von Maria Sabina
Portalis wohl nicht mehr klar feststellbar ist.
Kommen wir zurück zum zweiten unehelichen Kind
von Christina Bürzle, das — wie eingangs erwähnt —

im September 1797 in Fläsch weggelegt wurde. Der
genannte, vor dem Oberamt einvernommene, Zeuge
Fidel Vogt berief sich auf drei Mädchen aus Mäls als
weitere Zeuginnen.!’ Diese Mädchen hatten im Herbst
1797 in Fläsch beim Wimmeln mitgeholfen. Eines der
Mädchen habe «zu der besagten Bürzlin ins Angesicht
gesagt, es nimmt mich wunder, daß du dich getraust,
das Kind an ein reformirtes Ort zu legen, denn es sieht
dier so gleich, als wenn es von dier heruntergeschnit-
ten wäre.»!®

Da sich der Verdacht der Kindsweglegung verstärkt
auf Christina Bürzle richtete, wurde diese am 14. De-
zember 1797 von Landweibel Paul Boss abgeholt und
zum Verhör aufs Oberamt nach Vaduz gebracht. Es
folgten mehrere Einvernahmen von Christina Bürzle,
so am 14., 15. und 23. Dezember 1797, am 11. Januar
1798 sowie am 10., 11. und 30. Dezember 1798. Sie
musste insgesamt 132 Fragen beantworten. Im ersten
Verhör vom 14. Dezember 1797 berichtete Christina
Bürzle, sie habe während der Schwangerschaft die Ge-
meinde Balzers verlassen, weil «fast alle im Ort» «ihr
schimpflich nachgeredt haben».!® Es sei ihr gar unter-
stellt worden, sie habe das Kind getötet.?® Die Zeit
ihrer Schwangerschaft verbrachte Christina Bürzle
offenbar grösstenteils beim evangelisch-reformierten
Landwirt Johann Egger im Bauriet bei Rheineck (SG).
Dieser habe von ihrer Schwangerschaft gewusst, sie
aber dennoch als temporäre Hilfskraft auf seinem Hof
akzeptiert.*!
Bei ihrer Einvernahme am 23. Dezember 1797 wurde
Christina Bürzle mit den Fundgegenständen konfron-
tiert: Ob sie das Schriftstück, das Christusbild und das
Käppchen kenne? Wider besseres Wissen verneinte sie
dies.” Immerhin gestand Christina Bürzle jetzt ein,
dass Dominik Negele aus Mäls der Vater des weggeleg-
ten Kindes sei.” Doch erst gegen Ende des letzten Ver-
hörs vom 30. Dezember 1798 nannte Christina Bürzle
die mutmassliche Wahrheit zu den genaueren Um-

ständen von Geburt und Kindsweglegung: Sie selbst
habe das Kind nach Fläsch getragen, in den Kindsnöten
zuvor hätte ihr niemand beigestanden.* Es sei hinge-
gen Dominik Negele gewesen, der die Notiz geschrie-
ben hätte, mit der Aufforderung, das Kind zur Taufe
ins Kloster Pfäfers zu bringen.”
Das Oberamt in Vaduz gab zu bedenken, dass das Kind
leicht hätte ums Leben kommen können. Christina
Bürzle antwortete darauf wie folgt: «So viel es das Kind
betreffe, so sey solches außer aller Gefahr gewesen,
denn sie sey unweit beym Haus stehen geblieben, und
habe solang zugewartet, bies man es gehollt habe, wel-
ches auch bald geschehen seye, denn das Kind habe an-
gefangen zu schreyen, worauf jemand mit dem Liecht
herunter gekommen sey; sie aber habe sich sodann aus
dem Staub gemacht. Den Fehler selbst bereue sie sehr,
und bitte um eine gnädige Straf.»?°
Die schriftlichen Fassungen der Verhöre wurden der
Christina Bürzle vorgelesen. Sie bestätigte die Richtig-
keit des Gehörten mit ihrem Handzeichen. Im Gegen-
satz zu Dominik Negele konnte Christina Bürzle nicht
lesen und schreiben.”
Wie schon angedeutet, war der Ruf von Christina
Bürzle nicht der Beste. Dies kam auch in mehreren
Verhören mit Balzner und Mälsner Ortsansässigen
zum Ausdruck. Die Eltern von Christina Bürzle woll-
ten aber nichts vom Lebenswandel ihrer Tochter ge-
wusst haben. In einer Einvernahme wurde ihre Mutter
Anna Maria Büchel mit der Frage konfrontiert, ob sie
etwa von dem unehelichen Kind der Tochter Kennt-
nis gehabt habe. Die Mutter antworte darauf: «Das sey
doch ein Elend, sie und ihr Mann wissen kein Wort
davon.» Diese Antwort überzeugt vielleicht nicht
vollständig, stimmt aber überein mit einer zuvor ge-
machten Aussage ihrer Tochter: «Es habe halt zu Haus
niemand etwas darum gewußt.»?
Das Oberamt in Vaduz informierte im Juli 1799 die
Hofkanzlei in Wien über den Fall des in Fläsch weg-
gelegten Kindes, mitsamt Einsendung der dazu vor-
handenen Akten.?° Nach dem Studium von Bericht
mitsamt Aktenbeilagen verfasste die Hofkanzlei ein
Gutachten, das ein etwas gar hartes Urteil über die
nehrmals einvernommene Christina Bürzle enthielt:
«Die Inquisitin ist nach allen Zeugenaussagen, und
aach ihren eigenen Bekenntnißen, eine wahrhaft lie-
derliche Dirne. Sie zieht mit Soldaten herum, und
nach dem vorhandenen Gerede soll sie, außer dem
befragten, schon ein uneheliches Kind gehabt haben.


